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Freizeit
Geselligkeit an einem Tag

01 Spaß am Samstag
Das sind unsere inklusive Tages-Angebote am Samstag. 
Wir machen Ausflüge.
Oder treffen uns zu Work-Shops.
Das sind Lern-Treffen zu verschiedenen Themen.

Der Spaß am Samstag kostet Geld.
Es gibt einen Teilnehmer-Betrag.
Den muss jeder selbst zahlen.
Mitglieder bezahlen 5 Euro weniger Teilnehmer-Beitrag.
Dazu kommen Betreuungs-Kosten.
Für Teilnehmer ohne Pflegegrad 10 Euro.
Für Teilnehmer mit Pflegegrad:
Pflege und Betreuungs-Mehrbedarf kosten extra je nach Pflege-Grad.
Informationen dazu auf Seite 37 und 39.

Was bekommst Du dafür?
• Eintritt
• Mittag-Essen
• Betreuung
• Material
• Anreise mit Klein-Bussen
• Und Pflege, wenn ein Pflegegrad vorliegt

Infos
Der Spaß am Samstag ist in der Regel von 11 Uhr bis 17 Uhr.
Treffpunkt: Burgfeld 2, Viersen. Wenn nicht anders beschrieben.
8 bis 10 Kinder, Jugendliche und Erwachsene können kommen.
Du musst Dich mit dem Anmelde-Formular anmelden.
Du bekommst eine Antwort per Brief.
Absagen bis 14  Tage vorher kostenlos.
Danach kostet die Bearbeitungsgebühr 10 Euro.

Karneval 2026 		  Anmeldeschluss: 10. Dezember 2025
In 2 Terminen gestalten wir unser Kostüm und den Karnevals-Wagen.
Unser Thema ist: bunte Natur!
Jeder kann ein Insekt oder eine Blume werden.
Dann ziehen wir beim Karnevals-Zug in Anrath mit.
Treffpunk für alle Termine: Anrath
Ein Fahrdienst ab Burgfeld, in Viersen ist nach Absprache möglich.
Teilnehmer-Beitrag: einmalig 40 Euro  
+ Taschengeld für Mittagessen (bei den 2 Vorbereitungsterminen)
+ Betreuungs-Kosten je Termin
Es kann nur das komplette Angebot angemeldet werden, keine einzelnen Termine!

10. Januar – Vorbereitungs-Treffen 1:
Basteln der Köstume und des Wagens
10:00 – 15.00 Uhr

31. Januar – Vorbereitungs-Treffen 2
10:00 – 15.00 Uhr

15. Februar – Tulpensonntagszug Anrath
ca. 11:45 Uhr bis 16:45 Uhr

Vereinsmitglieder zahlen weniger für alle unsere Freizeit- und Reise- 
Angebote! Ein guter Grund, jetzt Mitglied zu werden, denn der Beitritt 
zu unserem Verein lohnt sich gleich doppelt! Neben den vergünstigten 
Teilnehmer-Beiträgen profitieren Sie von einer Vielzahl weiterer Vorteile. 
Ihre Mitgliedschaft stärkt nicht nur die Gemeinschaft, sondern unter-
stützt auch positive Veränderungen und unsere Vereinsaktivitäten für 
Ihre Interessen. Einfach den QR-Code scannen!
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Juni			

Juli			

23. Mai – Holles-Hof
Teilnehmer-Beitrag: 31 Euro + Betreuungskosten 
30. Mai – Schlossgärten Arcen
Teilnehmer-Beitrag: 53 Euro + Betreuungskosten

Anmeldeschluss: 10. Mai
6. Juni – Gaia-Zoo
Teilnehmer-Beitrag: 65 Euro + Betreuungskosten 
13. Juni –  Marmelade kochen
Teilnehmer-Beitrag: 20 Euro + Betreuungskosten 
27. Juni – Toverland
Teilnehmer-Beitrag: 85 Euro + Betreuungskosten

Anmeldeschluss: 10. Juni
4. Juli – Mini-Golf-Spielen
Teilnehmer-Beitrag: 35 Euro + Betreuungskosten 
11. Juli – Wald-Spielplatz Issum
Teilnehmer-Beitrag: 30 Euro + Betreuungskosten 
18. Juli – Eis herstellen
Teilnehmer-Beitrag: 20 Euro + Betreuungskosten

September			 Anmeldeschluss: 10. August
12. September - Alpaka-Tag
Treffpunkt: Nettetal-Lobberich
Teilnehmer-Beitrag: 46 Euro + Betreuungskosten
19. September – Toverland
Teilnehmer-Beitrag: 85 Euro + Betreuungskosten
26. September – DASA Arbeitswelt Ausstellung
Teilnehmer-Beitrag: 32 Euro + Betreuungskosten

Oktober			  Anmeldeschluss: 10. September
10. Oktober – Kürbis-Tag
Teilnehmer-Beitrag: 20 Euro + Betreuungskosten
17. Oktober – Markt-Besuch und Kochen
Teilnehmer-Beitrag: 18 Euro + Betreuungs-Kosten

Januar Anmeldeschluss: 10. Dezember 2025
17. Januar – Winter-Basteln
Teilnehmer-Beitrag: 18 Euro + Betreuungskosten
24. Januar –Indoor-Spielplatz
Treffpunkt: Okidoki Willich
Teilnehmer-Beitrag: 31 Euro + Betreuungskosten

Februar Anmeldeschluss: 10. Januar
21. Februar - Steine bemalen
Teilnehmer-Beitrag: 18 Euro + Betreuungs-Kosten
28. Februar - Märchen-Tag
Teilnehmer-Beitrag: 18 Euro + Betreuungs-Kosten

März	 Anmeldeschluss: 10. Februar
7. März - Nähen für Anfänger
Teilnehmer-Beitrag: 32 Euro + Betreuungskosten
14. März - Gesellschafts-Spiele
Teilnehmer-Beitrag: 18 Euro + Betreuungskosten
21. März –Indoor-Spielplatz
Teilnehmer-Beitrag: 31 Euro + Betreuungskosten
28. März - Venloop – Walk & Wheels
Teilnehmer-Beitrag: 35 Euro + Betreuungskosten

April	 Anmeldeschluss: 10. März
18. April – Markt-Besuch und Kochen
Teilnehmer-Beitrag: 18 Euro + Betreuungskosten
25. April – Hunde-Tag
Teilnehmer-Beitrag: 36 Euro + Betreuungskosten

Mai	 Anmeldeschluss: 10. April
9. Mai – Basteln für Mutter-Tag
Teilnehmer-Beitrag: 18 Euro + Betreuungskosten
16. Mai – Schitzel-Jagd und Grillen
Teilnehmer-Beitrag: 20 Euro + Betreuungskosten
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November			  Anmeldeschluss: 10. Oktober
7. November – Erste Hilfe Kurs
Teilnehmer-Beitrag: kostenlos durch Spende
+ Betreuungs-Kosten
14. November – Kinderstad Heerlen
Teilnehmer-Beitrag: 53 Euro + Betreuungs-Kosten
21. November – Bowling spielen
Treffpunkt: Grefrath
Teilnehmer-Beitrag: 45 Euro + Betreuungskosten
28. November – Lese-Nacht
Uhrzeit: 17:00 bis 21:00 Uhr
Teilnehmer-Beitrag: 23 Euro + Betreuungskosten

Dezember			 Anmeldeschluss: 10. November
5. Dezember – Tanz-Kurs
Teilnehmerbetrag: 37 Euro + Betreuungs-Kosten
12. Dezember – 1. Termin Karneval 2027
Infos folgen!
19. Dezember - Weihnachts-Bäckerei
Teilnehmer-Beitrag: 20 Euro + Betreuungskosten

Kinder, Jugend 
und Familie

Infoabende 2026 
für Eltern von Kindern bis zum 18. Lebensjahr 

Treffpunkt: Burgfeld 2 
41748 Viersen 
von 18 bis 20 Uhr 

Alle Informationen für die jeweilige Veranstaltung finden Sie in  
unserem Veranstaltungskalender auf: www.lebenshilfe-viersen.de 

Bitte vorab anmelden (Anmeldeschluss beachten, begrenzte Teilnehmerzahl) 
E-Mail:   hpfh@lebenshilfe-viersen.de 

fud@lebenshilfe-viersen.de 
WhatsApp:  01 76 / 46 00 30 83 

Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um eine Spende zur Deckung der Unkosten. 

Termine und Themen 

9. Februar Konzentration + Aufmerksamkeit im Blick 
Meike Jürgensen, Sonderpädagogin, Lerntherapeutin nach Teschler

20. April AD(H)S - Was steckt dahinter? 
Susanne Berns, Teamleitung Schulintegration, Lebenshilfe Kreis Viersen 

1. Juni Tagesstruktur im Familienalltag 
Melanie Hamma, Fachkraft, Lebenshilfe Kreis Viersen 

7. September Arbeiten - Wege in die Berufswelt
Adriane Weiße, Jobcoach am Arbeitsplatz, Lebenshilfe Kreis Viersen 

2. November Umgang mit herausforderndem Verhalten
Anne Borkenhagen, Sozialarbeiterin, Lebenshilfe Kreis Viersen 
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Anmelde-Verfahren

Für alle Reisen können Sie sich
bis zum 31. Januar anmelden.
Sie melden sich schriftlich an.
Das bedeutet:
Sie füllen das Anmelde-Formular aus.
Das Anmelde-Formular gibt es im Internet.
Das ist die Internet-Seite: 
www.lebenshilfe-viersen.de/de/Dienstleistungen/Reisen

Ab dem 1. Februar bearbeiten wir alle Anmeldungen. 
Das bedeutet:
Es dauert etwas,
bis Sie von uns hören.
Wir melden uns spätestens Ende März bei Ihnen.
Bitte keine Nachfragen vor Ende März.
Freie Plätze werden auf unserer Internetseite veröffentlicht.

Bei einigen Reise gibt es ein Vor-Treffen.
Dazu bekommen Sie eine Einladung. 
Bei dem Vor-Treffen bekommen Sie Infos zu der Reise.

Bei allen anderen Reisen bekommen Sie ein Info-Schreiben.
Da steht alles Wichtige drauf.
Zum Beispiel: Abfahrts-Zeiten.

Wir brauchen auch Infos über Sie.
Dazu haben wir das Heft „Ich bin´s“.
Bitte füllen Sie das Heft aus.
Damit unsere Betreuer vorbereitet sind.
Manchmal wird vor der Reise auch ein Haus-Besuch gemacht. 
Dann kommen Betreuer zu Ihnen nach Hause.
Und lernen Sie schon vor dem Urlaub kennen.

Zum Anmelde-Formular

Wie wird die Reise bezahlt? 
Die Reise-Kosten müssen Sie selber zahlen.
Die Reise-Kosten sind für die Unterkunft. 
Und Essen und Trinken.
Und für die Begleitung durch Betreuer.
Eintritts-Gelder bei Reisen müssen selbst bezahlt werden. 
Reisende ohne Pflegegrad zahlen die Reise-Kosten. 
Reisende mit Pflegegrad zahlen mehr. 
Diese Kosten heißen Pflege und Betreuungs-Mehrbedarf. 
Diese können Sie von der Pflege-Kasse bekommen.
Zahlt die Pflege-Kasse nicht: 
Dann müssen Sie Pflege und Betreuungs-Mehrbedarf selbst bezahlen.

Die Kosten für Pflege und Betreuungs-Mehrbedarf sind 
für jeden Reise-Tag so hoch:
Bei Pflege-Grad 1 = 44 Euro
Bei Pflege-Grad 2 = 64 Euro
Bei Pflege-Grad 3 = 72 Euro
Bei Pflege-Grad 4 = 88 Euro
Bei Pflege-Grad 5 = 88 Euro
Für Pflege und Betreuungs-Mehrbedarf gibt es später eine Rechnung.
Die Kosten gelten auch für Freizeitangebote Nr. 1 und 2!

Vielleicht brauchen Sie ein Hilfs-Mittel für die Reise? 
Zum Beispiel: 
Ein Pflege-Bett. 
Oder einen Dusch-Stuhl. 
Oder ein Transport im Rollstuhl-PKW?
Dann sind die Kosten höher. 

Wir können zusammen besprechen: 
Wie wird Ihre Reise bezahlt? 
Was müssen Sie selber bezahlen? 
Wie viel Geld bekommen Sie vielleicht von der Pflege-Kasse? 
Welche Anträge müssen Sie dafür stellen?
Wo müssen Sie die Anträge stellen?
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Es gibt Regeln für die Anmeldung. 
Die Regeln heißen Bedingungen.
Das sind Bedingungen für die Teilnahme an einer Reise.
Diese müssen in schwerer Sprache gedruckt sein.
In Leichter Sprache finden Sie die Teilnahme-Bedingungen
auf der Internet-Seite:
www.lebenshilfe-viersen.de/de/Dienstleistungen/Reisen

Teilnahme-Bedingungen

Präambel

Ziel der Lebenshilfe Kreis Viersen ist das Wohl von 
Menschen mit Unterstützungsbedarf und ihren Familien. 
Sie setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch mit Unterstüt-
zungsbedarf so selbständig wie möglich leben kann und 
dass ihm so viel Schutz und Hilfe zuteilwird, wie er für 
sich braucht. 

Mit dem Reiseprogramm des Bereichs Kinder, Jugend 
und Familie bieten wir inklusive Urlaubs- und Ferienrei-
sen für Menschen ab dem 6. Lebensjahr an.

Das Angebot versteht sich als Ergänzung zu der in der 
Gesellschaft fast unbegrenzten Auswahl an Freizeitmög-
lichkeiten. Es soll den Teilnehmern die Teilhabe mit 
größtmöglicher Selbstbestimmung ermöglichen. 

Teilnahmebedingungen

Anmeldung
Die Anmeldung ist schriftlich bis zum 31. Januar auf dem 
vollständig ausgefüllten Anmelde-Formular vorzuneh-
men (online unter www.lebenshilfe-viersen.de/de/
Dienstleistungen/Reisen). Der Vertrag kommt mit der 
schriftlichen Anmeldebestätigung zustande. Diese wird 
spätestens Ende März versandt. Die Anmeldebestäti-
gung ist nicht übertragbar. Weitere Informationen finden 
Sie unter „Anmelde-Verfahren“.

Zahlung
Die Zahlung der Reise-Kosten wird nach Zugang der 
Reiseunterlagen fällig. Die Rechnung liegt den 
Reiseunterlagen bei. Weitere Informationen finden Sie 
unter „Wie wird die Reise bezahlt?“.

Höhere Reise-Kosten für Nicht-Mitglieder
Reisende, die kein Vereinsmitglied der Lebenshilfe Kreis 
Viersen e.V. sind, zahlen einen höheren Reisepreis.  

Dieser richtet sich nach der Reisedauer und staffelt sich 
wie folgt:
Reisen bis 4 Tage = 25 Euro mehr
Reisen bis 8 Tage = 50 Euro mehr
Reisen ab 9 Tagen = 75 Euro mehr

Eine Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft finden Sie 
unter www.lebenshilfe-viersen.de/de/verein/.

Rücktritt durch den Reisenden
Der Reisende kann jederzeit vor Antritt der Reise vom 
Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt muss schriftlich 
erklärt werden. Entscheidend für den Rücktrittszeitpunkt 
ist der Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung bei 
der Lebenshilfe Kreis Viersen.

Die Kosten für den Rücktritt richten sich nach den 
Stornogebühren der jeweiligen Unterkunft bzw. 
Reiseveranstalter. Diese Kosten müssen beim FuD 
individuell erfragt werden.

Bei Rücktritt durch den Reisenden wird zusätzlich zu den 
Stornokosten eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 € 
fällig.

Rücktritt durch die Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
Wird die Mindest-Teilnehmerzahl für eine Reise/Freizeit 
nicht erreicht, ist die Lebenshilfe Kreis Viersen berechtigt, 
die Reise abzusagen. Die Angemeldeten erhalten eine 
schriftliche Absage.

Die Lebenshilfe Kreis Viersen kann zu jedem Zeitpunkt 
den Vertrag fristlos kündigen, wenn bei der Anmeldung 
unwahre oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
(z.B. zum erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarf ).
Wenn der Reisende während der Reise erhebliche Verhal-
tensauffälligkeiten zeigt, kann das Betreuungspersonal 
vor Ort nach Rücksprache mit der Koordination FuD die 
sofortige Abholung des Reisenden durch gesetzliche 

Betreuer/Eltern veranlassen. Die gesetzlichen Betreuer/
Eltern verpflichten sich in dem Fall, den Reisenden 
abzuholen. Eine Rückerstattung der Reise-Kosten ist in 
diesem Fall ausgeschlossen. Evtl. notwendig werdende 
Rückreisekosten gehen zu Lasten des Reisenden.

Die Lebenshilfe Kreis Viersen ist berechtigt, die Reise 
vollständig abzusagen, wenn zu wenig geeignete 
Betreuende zur Begleitung der Reise gefunden werden 
können oder durch nicht zu vertretende Umstände (z.B. 
kurzfristiger Ausfall von Betreuenden) eine ausreichende 
Betreuung nicht gewährleistet werden kann. Für diesen 
Fall werden die gezahlten Reise-Kosten vollständig 
zurückerstattet. Weitergehende Ersatzansprüche sind 
ausgeschlossen. 

Die Lebenshilfe Kreis Viersen ist ferner berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn die vereinbarten 
Reise-Kosten zum Fälligkeitsdatum nicht bezahlt wurde.

Leistungen
Der Umfang der Leistungen ergibt sich ausschließlich 
aus der Anmeldebestätigung unter Berücksichtigung der 
Reiseausschreibung. Die Lebenshilfe Kreis Viersen 
verpflichtet sich zur sorgfältigen Vorbereitung, 
Begleitung und Durchführung der Reise. 

Die Unterbringung erfolgt gemäß der Reisebeschrei-
bung. Es handelt sich um ein niederschwelliges 
Betreuungsangebot. Das bedeutet, die Reisen werden 
von ehrenamtlichen, geschulten Betreuenden begleitet. 
Die Koordination des FuD ist während der Reisen für die 
Betreuenden jederzeit erreichbar.

Die Reise-Kosten enthalten die Unterkunft, die 
Verpflegung, manchmal die Anreise und die Begleitung 
durch Betreuende. Eintrittsgelder sind in den Reise-Kos-
ten nicht enthalten.

Reisende mit Pflegebedarf müssen mit der Lebenshilfe 
Kreis Viersen einen gesonderten Vetrag über erforderli-
che Pflegeleistungen und Betreuungs-Mehrbedarfe 
abschließen. Die Kosten für die Pflegeleistungen und 
Betreuungs-Mehrbedarfe belaufen sich auf folgende 
Tagessätze, basierend auf dem Pflegegrad des Reisen-
den:
Pflegegrad 1		  44,00 €
Pflegegrad 2		  64,00 €
Pflegegrad 3		  72,00 €
Pflegegrad 4 und 5	 88,00 €
Entsprechende Anträge für die Übernahme der Kosten 
für Pflegeleistungen und Betreuungs-Mehrbedarfe sind 

seitens des Reisenden rechtzeitig an die jeweilige 
Pflege-Kasse zu stellen. Erfolgt keine Übernahme der 
Kosten für Pflegeleistungen und Betreuungs-Mehrbedar-
fe sind diese vom Reisenden, bzw. von der gesetlichen 
Vertretung selbst zu bezahlen. 

Platzvergabe
Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Zusam-
mensetzung der Reisegruppe. Die im Reiseprogramm 
angegebenen Teilnehmerzahlen können variieren.
Vorrangig wird die Vergabe der Reiseplätze für geeignete 
Reisende aus dem Kreis Viersen geprüft, die in ihren 
Herkunftsfamilien wohnen. Nachfolgend werden 
geeignete Reisende berücksichtigt, die im Wohnverbund  
der Lebenshilfe Kreis Viersen betreut werden. Weitere 
Plätze erhalten geeignete Reisende, die außerhalb des 
Einzugsgebiets leben oder von anderen Trägern betreut 
werden. 

Versicherung
Für alle Reisende wird von der Lebenshilfe Kreis Viersen 
eine Unfall- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 

Eine Auslandsreisekrankenversicherung, Reisegepäck- 
und/oder Reisekostenrücktrittsversicherung muss der 
Reisende selbst abschließen. 

Veranstalter
Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
Kinder, Jugend und Familie 
Burgfeld 2
41748 Viersen			   Stand November 2025

Datenschutzerklärung

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie im Internet 
unter www.lebenshilfe-viersen.de/de/impressum/
datenschutzerklaerung.php

Bildnachweis

Der Großteil der Fotos ist von der Lebenshilfe Kreis 
Viersen während der Reisen entstanden. Wir bedanken 
uns hierfür bei allen Beteiligten.

Alle Zeichnungen & Piktogramme: ©Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., 
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013




